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Grundlagen 

DIN 18008-4, Glas im Bauwe-
sen - Bemessungs und Kon-
struktionsregeln - Teil 4: Zu-
satzanforderungen an absturz-
sichernde Verglasungen, An-
hang A 

Prüfberichte und Grundlagen  
lt. Punkt 2 

Verwendungshinweise  

Diese Stellungnahme dient zu-
sammen mit den genannten 
Grundlagen zum Nachweis der 
Absturzsicherung einer Bauart. 

Gültigkeit  

Die Prüfung der Absturzsiche-
rung ermöglicht keine Aussage 
über weitere Leistungs- und 
qualitätsbestimmenden Eigen-
schaften der vorliegenden Kon-
struktion. 

Die Gutachtliche Stellungnah-
me verliert ihre Gültigkeit mit 
der Gültigkeit einer der o. g. 
Grundlagen (Normen oder 
Prüfberichte). 

Veröffentlichungshinweise 

Es gilt das ift-Merkblatt „Bedin-
gungen und Hinweise zur Be-
nutzung von ift-
Prüfdokumentationen“. 

Die Gutachtliche Stellungnah-
me kann nur in der kompletten 
Fassung verwendert werden. 

Inhalt 

Der Nachweis umfasst insge-
samt 10 Seiten inkl. Anlagen (6 
Seiten) 

 Deckblatt 
 Typenliste 
Gutachtliche Stellungnahme 

1 Auftrag 
2 Grundlage 
3 Beurteilung 
4 Auflagen 
5 Ergebnis und Aussage 

 

Auftraggeber REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH 

Silbermannstr. 29 

89364 Rettenbach 

Deutschland 

Produkt 

2-seitig punktgehaltene Verglasungen zur Absturzsiche-
rung 

Bezeichnung Absturzsichere Verglasung mit Punkthaltern 

Geprüfte  
Materialien 

VSG aus ESG mit PVB Folie und Punkthaltern aus V2A 
Edelstahl 

Geprüfte  
Variante 

Punkthalter auf Aluminiumrahmen montiert mit zusätzli-
chen Aluminium-Profilaufsatz für Rollladen und Raffstore 

  

Besonderheiten -- 
weitere Ausfüh-

rungsvariante  zusätzlicher Aluminium-Profilaufsatz für Markisen 
  

 
Stoßsicherheit nach DIN 18008-4, Anhang A 

 
 

Die Anforderungen der Kategorie A  
werden erfüllt.*) 

 

*) auf Grundlage der Prüfberichte lt. Punkt 2 und der Voraussetzungen für po-
sitive Bewertung lt. Punkt 2, und der ergänzenden, änderungsbedingten 
Angaben 
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1 Auftrag 

Die Firma REFLEXA-WERKE Albrecht GmbH, 89364 Rettenbach (Deutschland), beauf-

tragte das ift Rosenheim mit dem Schreiben vom 29. November 2023 eine gutachtliche 

Stellungnahme zu folgendem Sachverhalt zu erstellen:  

 

Klärung des Einflusses der nachfolgend aufgeführten Änderungen des geprüften Probe-

körpers auf den Nachweis der Absturzsicherung im Prüfbericht 22-004325-PR04 (PB-

H05-05-de-01) vom 31.01.2024. 

 

 

2 Grundlagen der Beurteilung 

Der Beurteilung werden zugrunde gelegt: 

 

Regelwerke:  

[ 1 ]  DIN 18008-4, Glas im Bauwesen – Bemessungs- und Konstruktionsregeln - Teil 4: 
Zusatzanforderungen an absturzsichernde Verglasungen, Anhang A; 

[ 2 ]  ETB-Richtlinie „Bauteile die geben Absturz sichern“ 1985-06  

[ 3 ]  DIN EN 14449, Glas im Bauwesen – Verbundglas und Verbundsicherheitsglas 
(VSG) 

 
 
Prüfberichte: 

 [ 4 ]  Prüfbericht ift Rosenheim 22-004325-PR04 (PB-H05-05-de-01 vom 31.01.2024 
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3 Beurteilung 

Tabelle 1 Beurteilung der Konstruktion 

Geprüfte Konstruktion Geprüft wurde die 2-seitig mit Punkthaltern gelagerte Verglasung 

mit dem Aufbau ESG 8 mm / PVB-Folie 0,76 mm / ESG 8 mm 

auf einem Aluminiumrahmen. Auf die Absturzsichernde Ebene 

waren zusätzlich Aluminium Profile für Rolladen- und 

Raffstoreführungen monitert. Geprüft wurde das Scheibenformat 

410 mm x 1100 mm und 2410 mm x 500 mm. Der Kantenschutz 

aus Aluminium und Edelstahl V4A wurde nach DIN 18008-4 

Anhang E geprüft. 

Die Ergebnisse der Prüfung sind im Prüfbericht [ 4 ] 

zusammengefasst. 

Geplante Konstruktion Geplant ist ein zusätzliches Aluminium Profil für 

Fenstermarkisen, welches analog der Rollladen und Raffstore 

Profile auf die Absturzsichernde Ebene montiert wird. 

Beurteilete Abweichung Zusätzliches Aliminium Profil für Fenstermarkise. 

Beurteilung Die geplante Konstruktion unterscheidet sich von der geprüften 

Konstrutkion durch das Verändertet Aluminium Profil auf der 

Absturzhemmenden Konstrutkion. Die Befestigung der 

Puntkhalter am Blendrahmen ist identisch zu der geprüften 

Konstruktion. 

Der geprüfter Aufbau hat die Anforderung der Absturzsicherheit 

nach DIN 18008-4 Anhang A für die Kategorie A erfüllt. Somit 

gibt es hinsichtlich der Absturzsicherheit keine Unterschiede 

zwischen der geplante und der geprüften Konstrutkion. 

Ergebnis: Keine Verschlechterung der geprüften Eigenschaft,  

DIN 18008-4, Kategorie A 
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4 Auflagen 

Bei der Montage der absturzsichernden Elemente ist die Lastkette bis in den tragenden 

Untergrund nach ETB Richtlinie Punkt 3.2.2.2.2.3 [ 2 ] mit ≥ 2,8 kN je Montagepunkt in 

Absturzrichtung nachzuweisen.  

 

 
 

5 Ergebnis und Aussage 

Aufgrund der gutachtlichen Überprüfungen und der Prüfergebnisse lt. den vorgelegten 

Prüfberichten (siehe Punkt 2) führen die in der Tabelle 1 beschriebenen Änderungen zu 

keiner Veränderung der in den Prüfberichten bestätigten Eigenschaften der Bauart. 

 

Ergebnis:  

Keine Verschlechterung der geprüften Eigenschaft, DIN 18008-4, Kategorie A 

Die Auflagen unter Punkt 4 sind einzuhalten. 

 

 

ift Rosenheim 
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Bild 1  geprüfte Konstruktion mit Raffstore 
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Bild 2 geprüfte Konstruktion mit Raffstore 
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Bild 3 geprüfte Konstruktion mit Rollladen 
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Bild 4 geprüfte Konstruktion mit Rollladen
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Bild 1 geplante Konstruktion mit Fenstermarkise 
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Bild 2 geplante Konstruktion mit Fenstermarkise 


